
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 2. Mai 1985 

1658. Nutzungsplanung Höd (Ergänzung) 
Die Gemeinde Höri besitzt eine mit RRB Nr. 2295/1984 genehmigte 
Nutzungsplanung. Die Gemeindeversammlung Höri vom 16. Januar 
1985 beschloss die Umzonung der Grundstücke Kat.-Nrn. 1549, 1550, 
1551 und 1552 von der Reservezone in die Industriezone I. 

Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Bülach vom 21. Februar 
1985 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 28. Februar 
1985 sind gegen diesen Beschluss keine Rechtsmittel eingelegt worden. 
Der Gemeinderat Höri ersucht deshalb mit Schreiben vom 1. März 1985 
um die Genehmigung der Vorlage. 

Die Umzonung steht im Zusammenhang mit einem konkreten Bau-
vorhaben und erweist sich als recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Höri vom 16. Januar 
1985 betreffend Umzonung der Grundstücke Kat.-Nrn. 1549, 1550, 
1551 und 1552 von der Reservezone in die Industriezone I wird geneh-
migt. 

II. Dispositiv Ziffer I dieses Beschlusses ist gemäss § 6 lit. a PBG öf-
fentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Höri, 8181 Höri (unter Rücksen-
dung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des 
geänderten Zonenplans), die Baurekurskommission I, das Verwaltungs-
gericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 2. Mai 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 


